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22.) Bekanntmachung zur 1. Änderung des Sachlichen Teilflächennutzungs-
planes Windenergie der Stadt Ochtrup 
hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Zeit vom 04.04.2022 bis 06.05.2022 
 
 

Bekanntmachung 

 

1. Änderung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie der Stadt 
Ochtrup 
hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Zeit vom 04.04.2022 bis 06.05.2022 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 21.03.2022 den vorliegenden Planentwurf mit den nach der 
frühzeitigen Beteiligung vorgenommenen Änderungen gebilligt und beschlossen, die 1. Än-
derung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie der Stadt Ochtrup gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Erweiterung der vorhandenen Kon-
zentrationszonen um konfliktfreie Flächen im Sinne des bisherigen Konzeptes. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im anliegenden Plan geometrisch eindeutig festgesetzt 
und umfasst folgende Flurstücke: 
 
In der Flur 61: 1 tlw., 2 tlw., 3 tlw., 4, 74 tlw. und 7 tlw., 
In der Flur 60 43 tlw., 7 tlw., 58 tlw., 24 tlw. und 54 tlw., 
In der Flur 59: 145 tlw., 38, 147, 146, 39, 101 tlw., 40 tlw. und 148 tlw. 
 
Die angegebenen Flure und Flurstücke liegen in der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Flächennutzungsplan soll in der Weise geändert werden, dass eine Konzentrationszone 
ausgewiesen wird. 
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie der 
Stadt Ochtrup mit Begründung wird vom 04.04.2022 bis einschließlich 06.05.2022 im Fach-
bereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Tele-
fon unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. 
Auch sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Bau-
en & Umwelt, Aktuelle Planverfahren, im angegebenen Zeitraum einsehbar. Während der 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise online, schriftlich, zur Niederschrift 
oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgemäß vorgebrachte Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ergänzend wird 
darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des UmwRG mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
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Offengelegt werden: 
 

• der Entwurf der Änderung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes und die Begrün-
dung einschließlich Umweltbericht 

• die vorhandenen umweltbezogenen Informationen und die wesentlichen bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen 

 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtli-
nien anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese bei der Stadt 
Ochtrup im Fachbereich III, Planen, Bauen und Umwelt, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Normen werden vom Deutschen Insti-
tut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch über die Beuth Verlag GmbH, 
10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außerdem beim Deutschen Patent-
amt hinterlegt. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen und wesentliche bereits vorliegende Stel-
lungnahmen sind bei der Stadt Ochtrup verfügbar und liegen ebenfalls aus: 
 
I. Begründung einschließlich Umweltbericht 

In der Begründung nebst Umweltbericht werden unter anderem die Bestandssituation 
und die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tie-
re/biologische Vielfalt, Arten- und Biotopschutz, Fläche, Boden und Wasser, Landschaft, 
Luft, Klima und Klimaschutz, Kultur- und Sachgüter und deren Wechselwirkungen und 
Wirkungsgefüge untereinander sowie die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und bewertet. 

 
II. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
hier: Insbesondere betroffene Umweltbelange i.S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 a BauGB : 
Tiere/Biologische Vielfalt 

 
III. Umweltbezogene Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öf-

fentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangen sind: 

• Landesbetrieb Wald und Holz vom 22.11.2021: Stellungnahme zur Beeinträchtigung 
von Wald 

• Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archäologie, vom 30.11.2021: Stellungnahme 
zu bodendenkmalpflegerischen Belangen 

• Kreis Steinfurt, Umwelt- und Planungsamt, vom 03.01.2022: Stellungnahme zum Ar-
tenschutz 

 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
 
48607 Ochtrup, den 24.03.2022 
 
        Stadt Ochtrup 

Die Bürgermeisterin 
        gez. Christa Lenderich 
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